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GAP
ab 2023
Aufbau

ÖPUL
(2. Säule)

GLÖZ-
Guter 

landwirtschaftlicher 

und ökologischer 

Zustand

GAB -
Grundanforderungen 

an die 

Betriebsführung

Ausgleichs-

zulage
(2. Säule)

DIZA
(1. Säule)

Öko-

regelung

Konditionalität
Voraussetzung für den Erhalt

von Zahlungen!

©LK Steiermark/ Kupfer Belinda
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GAP Konditionalität als Grundlage

GLÖZ 1
Erhalt von 

Dauergrünland

GLÖZ 3
Strohabbrennverbot 

auf Ackerflächen

GLÖZ 4
Pufferstreifen 
entlang von 

Wasserläufen

GLÖZ 6
Mindestboden-

bedeckung

GLÖZ 7
Fruchtfolge auf 
Ackerflächen

GLÖZ 8
Acker 

Stilllegungsflächen/ 
Schutz LSE

GLÖZ 9
Sensibles 

Dauergrünland in 
N2000- Gebieten

GLÖZ 10
Diffuse Quellen 

hinsichtlich 
Phosphat

GLÖZ 5
Geeignete 

Bodenbearbeitung

GLÖZ 2
Schutz von 

Feuchtgebieten und 
Torfflächen

GAB 1
WRRL

2000/60/EC

GAB 2
Nitratrichtlinie

91/676/EWG

GAB 3
VS-Richtlinie
2009/147/EG

GAB 4
FFH- Richtlinie

92/43/EWG

GAB 5
Lebensmittel-
sicherheits VO

EG 178/2002

GAB 6
Hormonanw.-

verbot
96/22/EG

GAB 7
Inverkehrbr. V. 

PSM
EG 1107/2009

GAB 8
Nachh. Verw. v. 

Pestiziden
2009/128/EG

GAB 9
Tierschutz Kälber 

RL
2008/119/EG

GAB 10
Tierschutz 

Schweine RL
2008/120/EG

GAB 11
Tierschutz 

Nutztiere RL
98/58/EG

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!

Tierkennzeich-
nung

Tierseuchen



GAP
ab 2023
1. Säule
Überblick

Direktzahlungen

 Keine Zahlungsansprüche mehr ab 2023

 Prämiensatz je ha

 Betriebsmindestgröße 1,5 ha (neu auch für AZ und ÖPUL)

 Unterschiedliche Basiszahlung für Heimgut und Alm

 Erhöhung der Almauftriebsprämie

 Capping und Umverteilungszahlung zur Stärkung kleiner 

Betriebe

DIZA

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



GAP
ab 2023
1. Säule
Prämiensätze

 Basiszahlung für Heimgutflächen 208 €/ha

 Basiszahlung für Almweideflächen 41 €/ha

 Umverteilungszahlung erste 20 ha 47 €/ha

 Umverteilungszahlung 20 – 40 ha 23 €/ha

 Junglandwirte-Zuschlag (bis 40 ha) 66 €/ha

 Almauftriebsprämie

 Kühe 100 €/RGVE

 Sonst. Rinder 50 €/RGVE

 Mutterschafe und –Ziegen 95 €/RGVE

 Ökoregelung (als ÖPUL Maßnahmen umgesetzt) 

 Begrünung von Ackerflächen

 Erosionsschutz Wein-Obst-Hopfen

 Tierwohl Weide

©LK Steiermark/ Kupfer Belinda

DIZA

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



GAP
ab 2023
Umverteilungs
zahlung

208 € 

20 ha1,5 ha 40 ha

€/h
a

ha

255 €
231 €

208 €

Capping bei 
100.000 €

Betriebe bis 45,3 
ha profitieren von 
dieser Regelung

DIZA

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



GAP
ab 2023
Niederlassungs-
prämie

Unterstützung für Junglandwirte

• 1. Säule: Einkommensstützung für Junglandwirte (ca. 66 €/ha):

 maximal 40 Jahre alt

 Facharbeiter

 Für maximal 5 Jahre

 Für die ersten 40 ha 

• 2. Säule: Niederlassung in der Säule 2

 Basisprämie 3.500 €

 Zuschlag für Eigentum 2.500 €

 Zuschlag für berufliche Qualifikation 5.000 €

 Zuschlag für Aufzeichnungen 4.000 € 

 Einnahmen/Ausgaben plus Anlageverzeichnis für 3 

aufeinanderfolgende Kalenderjahre

• Betriebskonzept 

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



GAP
ab 2023
Investitions-
förderung

Investitionsförderung
• Fördervoraussetzungen

• 3 ha LN oder eigener Einheitswert

• Facharbeiter oder mind. 3 Jahre Berufserfahrung

• Betriebskonzept ab 150.000 €

• Fördersätze

• Zwischen 20% bis 40%

• Je 5% Zuschlag für Junglandwirte, Bio, Erschwerniszuschlag für 

Betriebe mit EP >= 180 (in Summe max. 10% Zuschlag möglich)

• Förderfähige Kosten

• Untergrenze: 15.000 € / Obergrenze: 400.000 €

• Betriebskonzept rechtzeitig beginnen und fertigstellen!:

 Gleich vor dem Planungsbeginn, spätestens vor der 

Einreichplanung das Betriebskonzept abschließen!

 Hinweise auf Finanzierbarkeit und Rentabilität!!! 

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ÖPUL
ab 2023
Maßnahmen

ÖPUL

Öko-

regelung

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ÖPUL
ab 2023
Überblick

 Antragstellung ab 2.11. möglich! (Maßnahmenanmeldung bis Jahresende)

 Mindestbetriebsgröße 1,5 ha (neu!)

Achtung bei einzelnen ÖPUL Maßnahmen (Almwirtschaft 3ha, Heu und Humbug 2ha)

 Einjährige und mehrjährige Maßnahmen (bis 31.12.2028)

 Modulartiger Aufbau

 Basismaßnahmen 

 umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung (UBB)

 Biologische Wirtschaftsweise (BIO)

 Optionen und Zuschläge jährlich wählbar (1.1. – 31.12.)

 Kombinationspflichtige MaßnahmenÖPUL

Öko-

regelung

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ÖPUL
ab 2023
Modulartiger 
Aufbau

ÖPUL

Öko-

regelung

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ÖPUL
ab 2023
Wesentliche 
Änderungen

 Höherer Fördersatz bei UBB (von 45 auf 70 €) bei höheren Auflagen

 Einheitliche Tierhaltereigenschaft ab 0,3 RGVE/ha (vorher 0,5) auch Pferde 

und Lama/Alpaka

 Maßnahme „Humuserhalt und Bodenschutz auf umbruchsfähigem 

Grünland“ wird auf ganz Österreich ausgeweitet (Hangneigung <18%; Prämie 

nach GL Zahl)

 Tierwohl Weide: Zuschlag bei >150 Tagen 

 Alpung: höherer Fördersatz bei Almen Stufe 2 und 3 (von 50/60 auf 60/80€)

 Behirtung: Stärkung der ersten 20 GVE und Milchvieh

 Prämiendifferenzierung bis 1,4 RGVE/ha bei UBB und Bio

 Punktf. Landschaftselemente (LSE) mit „einjährige Verpflichtung“

 Streuobst höherer Fördersatz

 Prämie für Heuwirtschaft für alle tierhaltenden Betriebe einheitlich

ÖPUL

Öko-

regelung

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



 Erhaltung Grünlandausmaß im Verpflichtungszeitraum

 Max. 1 ha; Referenzfläche 1. Verpflichtungsjahr (+ im Jahr davor umgebrochenes Flächenausmaß)

 Anbaudiversifizierung

 Ab 5 ha Acker 75 % Getreide/Maisanteil (keine Kultur >55%)

 Anlage von Biodiversitätsflächen (7 % siehe eigene Folien)

 Weiterbildungsverpflichtung bis 31.12.2025 (gültig ab 2022!)

 3 Stunden zum Thema Biodiversität 

 Maßnahme EEB („Verzicht“) zusätzlich 3 Stunden (Summe 6h)

 BIO zusätzlich 5 Stunden (Summe 8 h)

 Verschiedene Zuschläge und Module

ÖPUL Maßnahmen UBB und BIO

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ÖPUL Biodiversitätsauflagen Grünland

 Maßnahmen UBB und BIO

 7 % der gemähten 

Grünlandfläche

 Auswahl aus 4 Varianten!

 frei wählbar

 kombinierbar

 jährlicher Wechsel möglich 

(Ausnahme D u. „C“)

 FS ab 5 ha mind. 15 ar

 Zuschläge

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ÖPUL Biodiversitätsflächen Ackerland

 Maßnahmen UBB und 

BIO

 7 % der Ackerfläche

 ab 2 ha notwendig

 bis 10 ha auch auf 

Grünland möglich

 FS ab 5 ha mind. 15 ar

 Zuschläge 

Auflagen:

Anlage bis 15.5. 

Saatgutauflagen (7 Mischungspartner aus 3 Pflanzenfamilien)

Pflege 75% frühestens ab 1.8.

Umbruch frühestens im 2. Jahr nach 31.7. nur für Anbau Winterung oder 

Zwischenfrucht

Keine Düngung keine Pflanzenschutzmittel

Ordnungsgemäße Pflege 

Kein Drusch, keine Beweidung 

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!
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Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



AZ
Benachteiligte 
Gebiete

Unverändert!

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



AZ
Ausgleichszulage 
für benachteiligte 
Betriebe

ab 2023

Weiterentwicklung (nur geringfügige Anpassungen!)

 NEU: mind. 1,5 ha im benachteiligten Gebiet (bisher 2 ha)

 Untersch. zwischen Tierhalter / nicht Tierhalter (0,3 RGVE/ha ohne Alm 

Ganzjährige Tierhaltung von mind. 1 RGVE)

 Stärkung kleinerer Betriebe durch Anpassung der Degressionsstufen!

 Erhöhung der Prämienstufen für die ersten 20 ha um 5 €

 Wegfall von Eigenangaben (Wegerh., Extremverhältnisse, Erreichbarkeit)

 Neu: Beurteilung der Streulage (max. 10 Pkt.)

 Abschlag für Bodenklimazahl (BKZ) (vorher automatisch auf 0 

Erschwernispunkte (EP) ab 45 BKZ)

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



AZ
Berechnung 
ab 2023

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ALM
ab 2023

Ziele des
neuen 
Systems!

 Hoher Automatisierungsgrad

 „Tierprämien“ erhöhen 

 Flächenausmaß soll möglichst im Hintergrund stehen

 jährlich stabile Almfläche

 Einfluss der „subjektiven“ Beurteilung senken

 Nachvollziehbare Ergebnisse

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ALM
ab 2023

Umsetzung 

 Futterfläche Almweidefläche!

 Automatische Segmentierung (über Periode nicht verändert)

 Automatischer Beschirmungsabzug 

 Manuelle Feststellung des NLN Faktors

 Miteinbezug der „krautigen Vegetation“ (Ampfer, Farne und 

Feuchtflächen)

 Referenzwartung 

 ACHTUNG: ausgezäunte und nicht beweidete Flächen 

müssen herausgezeichnet werden!

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ALM
ab 2023
Flächen-
feststellung

Feldstück

autom. Segmentierung

manuelle Korrektur

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



ALM
ab 2023
Überschirmung

Infrarotscandaten!

Elemente <100 m²
(„Einzelbäume“)

Elemente >100 m²
(„Wald“)

„Lärchenwiese“ (VOK 
relevant)

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



Alm
ab 2023

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!



GAP ab 2023 Weitere Schritte

Web: sbg.lko.at

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Eingereichtes Programm 

Vorbehaltlich der Genehmigung!

Veranstaltungen vor Ort 
durch die LK Salzburg ab 

Spätsommer/Herbst 2022

Antragsstellung ab 2. 
November 2022 

möglich



Diskussionsstand! Vorbehaltlich der 

Genehmigung!

Ing. Christian Fletschberger
Invekos Koordinator

+43 662 870 571 – 243
christian.fletschberger@lk-salzburg.at

Nähere Infos im Internet:
sbg.lko.at/förderungen

Danke für die 
Aufmerksamkeit

Für weitere Fragen:

Abteilung Ländlicher Raum 

DI Johann Schmid 
Abteilungsleiter, Pflanzenbaudirektor

+43 662 870 571 – 240

johann.schmid@lk-salzburg.at


